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 Veröffentlicht am 14.07.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §58 Abs2;

KFG 1967 §103 Abs2;

VStG §22 Abs1;

VStG §31 Abs2;

Rechtssatz

Auszugehen ist vom Grundsatz, dass der Zulassungsbesitzer nicht verp;ichtet ist, weitere, mit der bereits

beantworteten Lenkeranfrage idente Lenkeranfragen (neuerlich) zu beantworten. Dies tri?t auch auf Anfragen zu, die

sich o?ensichtlich auf ein Dauerdelikt beziehen, insbesondere dann, wenn die angefragten Tatzeiten nur wenige

Minuten auseinanderliegen. In diesen Fällen erscheint es erforderlich, näher zu begründen, welche Umstände es

rechtfertigten, an den Zulassungsbesitzer eine neuerliche Lenkeranfrage zu richten.
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